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Finanzdirektion
Amt für Informatik und Organisation

Anhang «Sozialversicherung bei natürlichen Personen» 

vom [DATUM]
[bookmark: Vertragsbetreff]zum [Rahmenvertrag oder Bestellung betreffend …]



Die Leistungserbringerin übt in Ausführung des Vertragswerks eine selbständige Erwerbstätigkeit im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen des Bundes aus. Das KAIO rechnet keine Sozialversicherungsbeiträge mit der AHV (1. Säule) und der beruflichen Vorsorge (2. Säule) ab.

Die Leistungserbringerin reicht dem KAIO eine entsprechende Bestätigung der zuständigen AHV-Ausgleichskasse ein.

Das KAIO haftet weder für Berufs- oder Nichtberufsunfälle, noch übernimmt es anderweitige Leistungen, wie namentlich bei Ferien, Krankheit, Invalidität oder Tod.

Falls die Tätigkeit im Rahmen dieses Auftrags von der zuständigen Ausgleichskasse nachträglich als unselbständig eingestuft wird, verpflichtet sich die Leistungserbringerin dem KAIO die von diesem an die Sozialversicherungen bezahlten Arbeitnehmerbeiträge zu ersetzen.

* * *
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